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Allgemeiner Teil 
 

1. Auf die Sachversicherung finden die Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen für die Sachversicherung (ABS) Anwendung, 
auf die Haftpflichtversicherung Art. 8-16, finden die ABS sinngemäß Anwendung. 

2. Die Hauptfälligkeit der Prämien ist unabhängig von der Zahlungsweise jeweils der 1. des Monats eines jeden Jahres, der im 
Ablaufdatum der Polizze enthalten ist. 
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I. Sachversicherung 
 
 

Artikel 1  
Welche Sachen und Kosten sind versichert? 

1. Sachen: 

1.1 Der gesamte Wohnungsinhalt. 

 Dieser umfasst alle beweglichen Sachen, die dem 
privaten Gebrauch oder Verbrauch dienen und im Ei-
gentum des Versicherungsnehmers, des Ehegat-
ten/Lebensgefährten, der Kinder und anderer Ver-
wandter, die im gemeinsamen Haushalt leben, stehen. 

1.2 Zum Wohnungsinhalt gehören auch folgende Baube-
standteile und folgendes Gebäudezubehör: 

 Malerei, Tapeten, Verfliesungen, Fußböden, Wand- 
und Deckenverkleidungen, Heizungsanlagen, Bade-
zimmereinrichtungen, Klosetts und Armaturen. Diese 
gehören dann nicht zum Wohnungsinhalt, wenn sie 
sich in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befinden und 
der Wohnungsinhaber Eigentümer dieses Gebäudes 
ist. 

1.3 Die Einrichtung von Fremdenzimmern bei nicht ge-
werbsmäßiger Fremdenbeherbergung. 

1.4 Gebäudeverglasungen, die zu den vom Versiche-
rungsnehmer ausschließlich benützten Räumen gehö-
ren, bis zu einem Ausmaß von 5 m²  pro Einzelscheibe 
bzw. -element. 

1.5 Antennenanlagen auf dem Grundstück, das in der 
Polizze als Versicherungsort angeführt ist. 

1.6 Fremde Sachen - ausgenommen die der Mieter, Un-
termieter und der gegen Entgelt beherbergten Gäste - 
soweit nicht aus einer anderen Versicherung Entschä-
digung verlangt werden kann. 

2. Kosten: 

2.1 Die bei einem entschädigungspflichtigen Schaden 
entstandenen Aufräumungskosten (einschließlich 
Transport bis zur nächsten gestatteten Ablagerungs-
stätte) und Reinigungskosten der Versicherungsräum-
lichkeiten gelten bis maximal EUR 25.000,00  
mitversichert. 

2.2 Kostenersatz für Behördenwege 

Bei einem entschädigungspflichtigen Schaden von 
mindestens EUR 3.700,00 werden Kosten für Behör-
denwege, die im Zusammenhang mit dem Schaden 
anfallen, bis EUR 220,00 ersetzt. 

2.3 Kosten für die Wiederbeschaffung von Dokumenten 

Im Zusammenhang mit einem entschädigungs-
pflichtigen Schaden werden Kosten für die Wiederbe-
schaffung von Dokumenten bis EUR 370,00 ersetzt. 

3. Nicht versichert sind: 

3.1 Kraftfahrzeuge und Anhänger aller Art, Motorfahrräder, 
Motorboote und Segelboote samt Zubehör. 

3.2 Baubestandteile und Gebäudezubehör, wenn diese 
noch nicht fix montiert sind (siehe Art. 6, 1.7). 

3.3 Handelswaren, Geschäfts- und Sammelgelder  
 
 

Artikel 2 
Welche Gefahren und Schäden sind versichert? 

1. Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Absturz 
und Anprall von bemannten Luft- und Raumfahrzeu-
gen oder Teilen davon und Abhandenkommen bei die-
sen Ereignissen. 

1.1 Als Brand gilt ein Feuer, das ohne einen bestim-
mungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlas-
sen hat und sich aus eigener Kraft auszubreiten ver-
mag (Schadenfeuer). 

 Nicht versichert sind: 

 Schäden, die durch ein Feuer verursacht werden, 
das sich nicht selbst ausbreiten kann (z. B. Seng-
schäden durch Bügeln, Trocknen, brennenden Ta-
bak, Heizmaterial, etc.), Schäden an Elektrogeräten 
durch die Energie des elektrischen Stromes. 

1.2 Als Blitzschlagschäden gelten nur Schäden, die 
durch die schädigende Kraft oder Wärmewirkung des 
Blitzschlages entstehen. Bei sonstigem Ausschluss 
sind Schäden durch indirekten Blitzschlag, das sind 
Schäden durch Überspannung und Induktion infolge 
eines Blitzschlages, nur aufgrund besonderer Ver-
einbarung mitversichert. 

1.3 Als Explosion gilt eine auf dem Ausdehnungsbestre-
ben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich 
verlaufende Kraftäußerung. 

2. Schäden durch Sturm, Hagel, Schneedruck, Fels-
sturz, Steinschlag, Erdrutsch und Abhandenkommen 
bei einem derartigen Ereignis. 

2.1 Als Sturm gilt ein Wind mit Spitzengeschwindigkeiten 
von mehr als 60 km/h; für die Feststellung der Spit-
zengeschwindigkeit im einzelnen Fall ist die Auskunft 
der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik 
maßgebend. 

2.2 Hagelschäden sind Beschädigungen durch herabfal-
lende Schloßen. 

2.3 Als Schneedruckschäden gelten Schäden, die durch 
das Gewicht der angesammelten Schneelast entste-
hen. 

2.4 Als Felssturz-, Steinschlag- oder Erdrutschschäden 
gelten Schäden, die durch Felsblöcke, Gesteinsteile 
oder Erdmassen entstehen, wenn diese selbständig 
in Bewegung geraten. 

2.5 Nicht versichert sind: 
2.5.1 Schäden durch Sturmflut, Hochwasser, Über-

schwemmungen, Vermurungen, Lawinen und Lawi-
nenluftdruck, auch dann nicht, wenn diese Ereignisse 
bei einem Sturm, Hagelschlag, Schneedruck, Fels-
sturz, Steinschlag oder Erdrutsch auftreten oder de-
ren Folge sind. 

2.5.2 Schäden durch Bewegung von Felsblöcken, Ge-
steinsteilen oder Erdmassen, wenn diese Bewegung 
durch Erdaufschüttungen bzw. -abgrabungen, 
Sprengungen oder die Erschließung gasförmiger, 
flüssiger oder fester Stoffe aus dem Erdinneren ver-
ursacht wurde. 

3. Schäden durch versuchten oder vollbrachten Ein-
bruchdiebstahl, einfachen Diebstahl und Beraubung. 

3.1 Einbruch liegt vor, wenn der Täter in die Versiche-
rungsräumlichkeiten 

a) durch Eindrücken oder Aufbrechen von Türen, 
Fenstern oder anderen Gebäudeteilen einbricht; 

b) durch Öffnungen, die nicht zum Eintritt bestimmt 
sind und ein erschwerendes Hindernis darstellen, 
einsteigt; 

c) heimlich einschleicht und aus den abgeschlos-
senen Räumlichkeiten Sachen entwendet; 

d) mit Werkzeugen oder falschen Schlüsseln ein-
dringt; 

e) mit richtigen Schlüsseln eindringt, die er sich 
durch Einbruch in andere als die versicherten 
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Räume eines Gebäudes oder durch Raub ange-
eignet hat; 

f) gemäß a) – e) eingedrungen ist und versicherte 
Sachen vorsätzlich zerstört oder beschädigt 
(Vandalismusschäden) 

3.3 Haftungsbegrenzungen: 
 Für Bargeld, Valuten, Einlagebücher ohne Klausel, 

Schmuck, Edelsteine, Briefmarken- und Münzen-
sammlungen ist die Haftung mit folgenden Beträgen 
begrenzt: 

a) in - auch unversperrten - Möbeln oder im Safe oh-
ne Panzerung oder freiliegend 

aa) für Bargeld, Valuten, Einlagebücher ohne 
Klausel EUR 1.850,00, davon freiliegend 
EUR 370,00, 

bb) für Schmuck, Edelsteine, Briefmarken- und 
Münzensammlungen EUR 8.000,00, davon 
freiliegend EUR 2.200,00, 

b) im versperrten, eisernen, feuerfesten Geldschrank 
(mindestens 100 kg Gewicht) oder in einer ver-
sperrten Einsatzkasse (mindestens 100 kg Ge-
wicht) EUR 18.200,00, 

c) im versperrten Geldschrank (Gewicht über 250 kg) 
mit besserem Sicherheitsgrad als unter lit. b) be-
schrieben oder im versperrten Mauer-(Wand-)safe 
mit mindestens Schlossschutzpanzer,  
EUR 58.200,00. 

3.4 Ein Einbruchdiebstahl in versperrte Geldschränke oder 
Mauersafes mit Hilfe richtiger Schlüssel liegt nur vor, 
wenn sich der Täter diese Schlüssel durch Einbruch-
diebstahl in andere als die versicherten Räume eines 
Gebäudes oder durch Raub angeeignet hat. 

3.5 Der einfache Diebstahl ist nur bei Entwendung aus der 
Wohnung und für die im Freien und im Stiegenhaus 
versicherten Sachen gedeckt. Die Haftung für Bargeld 
und Valuten ist mit EUR 370 ,00 und für den sonstigen 
Wohnungsinhalt mit EUR 1.500,00  begrenzt. 

3.6 Die Haftungsbegrenzungen stellen die Höchstent-
schädigung dar, auch für den Fall, wenn mehrere 
Haushaltversicherungen für den selben Haushalt ab-
geschlossen sind. 

3.7 Beraubung liegt vor, wenn tätliche Gewalt gegen den 
Versicherungsnehmer, die mit ihm in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Personen oder andere Personen, 
die berechtigt in den Versicherungsräumlichkeiten an-
wesend sind, angewendet oder angedroht wird, um 
versicherte Sachen wegzunehmen. 

4. Schäden durch Austreten von Leitungswasser und 
durch Frost. 

4.1 Als Leitungswasser gilt Wasser in Zu- und Ableitungs-
rohren oder angeschlossenen Einricht-ungen von 
Wasserleitungs-, Warmwasserversor-gungs- oder Hei-
zungsanlagen. 

4.2 Frostschäden an Heizungsanlagen, Badezimmerein-
richtungen, Klosetts, Armaturen und angeschlos-senen 
wasserführenden Einrichtungen, wenn diese Sachen 
gemäß Artikel 1 zum Wohnungsinhalt gehören. 

4.3 Nicht versichert sind: 

 Schäden durch Grund- oder Hochwasser, durch Was-
ser aus Witterungsniederschlägen oder dadurch verur-
sachten Rückstau. 

5. Schäden durch Glasbruch. 

5.1 Als Glasbruch gelten Schäden, die durch Bruch der 
versicherten Gebäudeverglasungen (Artikel 1), Möbel- 
und Bildverglasungen und Wandspiegel entstehen. 

Darüber hinaus sind Bruchschäden an Ceran-
Kochfeldern mitgedeckt. 

5.2 Nicht versichert sind: 

5.2.1 Schäden an Gebäudeverglasungen vor dem ord-
nungsgemäßen Einsetzen, beim Einsetzen, beim He-
rausnehmen, beim Transport oder bei Reparaturar-
beiten. 

5.2.2 Schäden an Handspiegeln, optischen Gläsern, Glas-
geschirr, Hohlgläsern, Beleuchtungskörpern, Glasdä-
chern, Glasbausteinen, Kunstverglasungen, Kochflä-
chen und Kunststoffen (z. B. Plexi-, Acryl- Glas).´ 

5.2.3 Vereinbarungsgemäß kann bei gleichzeitiger Prä-
mienreduzierung das Glasbruchrisiko ausgeschlos-
sen werden. 

6. Zu Punkt 1. bis 5. 

 Nicht versichert sind: 

 Schäden durch die unmittelbare oder mittelbare 
Wirkung von 

6.1 Kriegsereignissen jeder Art, mit oder ohne Kriegser-
klärung, einschließlich aller Gewalthand-lungen von 
Staaten und aller Gewalthandlungen politischer oder 
terroristischer Organisationen; 

6.2 inneren Unruhen, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion, 
Aufruhr, Aufstand; 

6.3 allen mit den genannten Ereignissen (Punkte 6.1 und 
6.2) verbundenen militärischen oder behördlichen 
Maßnahmen; 

6.4 Erdbeben oder anderen außergewöhnlichen Naturer-
eignissen; 

6.5 Kernenergie, radioaktiven Isotopen oder ionisierender 
Strahlung. 

 
 

Artikel 3 
Wo gilt die Versicherung? 

1. Die Versicherung gilt in den vom Versicherungs-
nehmer bewohnten Räumen des Gebäudes auf dem 
Grundstück, das in der Polizze als Versicherungsort 
angeführt ist. 

2. Auch außerhalb der Wohnräume sind folgende 
Sachen des Wohnungsinhaltes versichert: 

2.1 Auf dem Dachboden, im Keller (Kellerabteil) oder 
Ersatzraum (z.B. Schuppen, Privatgarage u. dgl.): 

 Möbel, Stellagen, Werkzeuge, Fahrräder, Kraftfahr-
zeug-Zubehör, Reise- und Sportutensilien, 
Schlauchboote, Wäsche, Lebensmittel, Wirtschafts-
vorräte, Kühl-, Waschgeräte und Heizmaterial sowie 
sonstiger Boden- und Kellerkram. 

2.2 Im Freien auf dem Grundstück und im Stiegenhaus: 

 Gartenmöbel, Gartengeräte, Krankenfahrstühle, 
Kinderwagen, Wäsche, gesicherte Fahrräder. 

3. Außerhalb der Wohnung sind in Europa im geografi-
schen Sinn oder einem Mittelmeeranliegerstaat ver-
sichert: Sachen des  
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Wohnungsinhaltes, die vorübergehend, aber nicht län-
ger als 6 Monate in ständig bewohnte Gebäude ver-
bracht werden. Diese Außenversicherung ist mit EUR 
25.000,00 und mit 10 % der Haftungsbegren-zungen, 
die für Einbruchdiebstahl gelten, beschränkt und gilt 
nur, soweit nicht aus einer anderen Versicherung eine 
Entschädigung verlangt werden kann. Diese Außen-
versicherung gilt nicht für Zweitwohnsitze und deckt 
nicht Schäden durch einfachen Diebstahl. Das Berau-
bungsrisiko ist in dieser Außenversicherung auch au-
ßerhalb von Gebäuden mitversichert. 

4. Bei Wohnungswechsel innerhalb von Österreich gilt 
die Versicherung während des Umzuges, dann in den 
neuen Wohnräumen, sofern der Vertrag nicht vor Be-
ginn des Umzuges und mit Wirkung auf den Tag vor 
Beginn des Umzuges gekündigt wird. 

 Der Wohnungswechsel ist dem Versicherer schriftlich 
zu melden. 

 
 

Artikel 4 
Welche Sicherheitsvorschriften hat der VN zu beachten? 

1. Wenn die Versicherungsräumlichkeiten auch nur für 
kurze Zeit von allen Personen verlassen werden, sind 
sie zu versperren und Sicherungen, die vertraglich mit 
Besonderen Bedingungen vereinbart sind, vollständig 
anzuwenden. 

2. In länger als 72 Stunden unbewohnten Gebäuden sind 
während der Dauer des Unbewohntseins die wasser-
führenden Leitungen (Haupthahn) abgesperrt zu hal-
ten. Während der Heizperiode sind zusätzlich sämtli-
che wasserführenden Leitungen und Anlagen zu ent-
leeren, sofern die Heizung nicht durchgehend in Be-
trieb gehalten wird. 

3. Die Beseitigung, Auflassung oder Verminderung von 
Sicherungen, die vertraglich mit "Besonderen Bedin-
gungen" vereinbart sind, darf ohne Zustimmung des 
Versicherers nicht vorgenommen werden. 

4. Über Wertpapiere, Einlagebücher, sonstige Urkunden 
und Sammlungen hat der Versicherungsnehmer Ver-
zeichnisse zu führen und gesondert aufzubewahren, 
wenn diese Sachen insgesamt den Wert von EUR 
7.300,00 übersteigen. Das gleiche gilt für Antiquitäten, 
Kunstgegenstände, Schmuck, Pelze und Teppiche, 
wenn der Einzelwert dieser Sachen EUR 3.700,00 ü-
bersteigt. Bei Briefmarken- und Münzensammlungen 
sind für Einzelstücke mit einem Verkehrswert über 
EUR 370,00 Verzeichnisse zu führen. 

 
 

Artikel 5 
Was muss der Versicherungsnehmer im Schadenfall tun? 

1. Schadenminderungspflicht: 

1.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Möglichkeit für die 
Erhaltung, Rettung und Wiedererlangung der versi-
cherten Sachen zu sorgen und allfällige Weisungen 
des Versicherers zu befolgen. 

1.2 Bei Verlust von Einlagebüchern und Wertpapieren 
muss die Sperre von Auszahlungen beantragt und so-
weit möglich, das gerichtliche Kraftloserklärungsver-
fahren (Aufgebotsverfahren) eingeleitet werden. 

2. Schadenmeldepflicht: 

2.1 Der Schaden muss dem Versicherer innerhalb von 3 
Tagen gemeldet werden. 

2.2 Schäden durch Brand, Explosion, Einbruchdiebstahl, 
einfachen Diebstahl und Beraubung müssen jedoch 
sofort der Sicherheitsbehörde gemeldet werden. Vor 
der Erhebung durch die Sicherheitsbehörde darf der 
Versicherungsnehmer den Zustand, der durch den 

Schaden herbeigeführt wurde, ohne Zustimmung des 
Versicherers nur dann verändern, wenn es zur Scha-
denminderung erforderlich ist. 

2.3 Die für die Begründung des Entschädigungs-
anspruches nötigen Angaben sind auf Verlangen des 
Versicherers schriftlich zu Protokoll zu geben; die 
hierzu dienlichen Untersuchungen müssen gestattet 
und unterstützt werden. Der Versicherer kann vom 
Versicherungsnehmer ein Verzeichnis der vom 
Schaden betroffenen Sachen mit Wertangabe ver-
langen. 

2.4 Bis zur Anzeige des Schadens bei der Sicherheits-
behörde kann die Entschädigungszahlung aufge-
schoben werden. 

3. Verletzt der Versicherungsnehmer eine der vorher 
angeführten Obliegenheiten, so ist der Versicherer 
nach Maßgabe des § 6 VersVG, bei Verletzung der 
unter Punkt 1 angeführten Obliegenheiten nach 
Maßgabe des § 62 VersVG, von der Verpflichtung 
zur Leistung frei. Bei Verletzung der unter Punkt 2 
vorgesehenen Obliegenheiten bleibt die Leistungs-
verpflichtung des Versicherers bestehen, wenn die-
ser vom Eintritt des Schadens in anderer Weise 
rechtzeitig Kenntnis erlangt. 

 
 

Artikel 6 
Was wird im Schadenfall entschädigt? 

1. Ersatzleistung: 

1.1 Es wird der Schaden ersetzt, der durch die unmittel-
bare Einwirkung der versicherten Gefahren oder de-
ren unvermeidliche Folge entsteht. 

1.2 Bei zerstörten oder entwendeten Sachen die Kosten 
der Anschaffung neuer Sachen gleicher Art und Güte 
(Wiederbeschaffungspreis am Tag des Schadens). 

1.3 Bei beschädigten Sachen die Reparaturkosten, 
höchstens jedoch die Kosten der Wiederbeschaf-
fung. Restwerte werden gegengerechnet. 

1.4 Wenn der Zeitwert einer Sache unter 40 % des 
Wiederbeschaffungspreises liegt, wird nur der Zeit-
wert ersetzt. Als Zeitwert gilt der Wiederbeschaf-
fungspreis abzüglich Wertminderung durch Alter und 
Abnützung. 

1.5 Bei Glasbruchschäden die ortsüblichen Wiederher-
stellungskosten sowie erforderliche Notverglasungs- 
oder Notverschalungskosten. 

1.6 Bei Tapeten, Malerei, textilen Wand- und Bodenbe-
lägen und solchen aus Kunststoff der Zeitwert. 

1.7 Bei Einbruchdiebstahl und Beraubung auch die 
Wiederherstellungskosten für beschädigte oder ent-
wendete Baubestandteile und Gebäudezubehör der 
Versicherungsräumlichkeiten – auch in Ein- und 
Zweifamilienhäusern – (siehe Art. 1, 3.2). 

1.8 Bei Sachen von künstlerischem oder historischem 
Wert der Verkehrswert. 

1.9 Bei Einlagebüchern mit Klauseln und bei Wertpapie-
ren die Kosten des Aufgebotsverfahrens im Inland. 

1.10 Schadenminderungskosten, auch wenn diese erfolg-
los aufgewendet wurden. 

2.  Nicht versichert sind: 

2.1 Bei zusammengehörenden Einzelsachen (z.B. 
Sammlungen) die Entwertung der Gesamtsache, die 
durch die Beschädigung, Zerstörung oder Entwen-
dung von Einzelsachen entsteht. 

2.2 Ein persönlicher Liebhaberwert. 
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2.3 Kosten für Leistungen der im öffentlichen Interesse 
stehenden Feuerwehren oder anderer zur Hilfe Ver-
pflichteter; Aufwendungen, die durch Gesundheits-
schädigungen bei Erfüllung der Rettungspflicht verur-
sacht werden. 

2.4 Schäden, soweit sie aus einer bestehenden Gebäude-
versicherung zu vergüten sind. 

3. Wiederherbeigeschaffte Sachen: 

3.1 Erlangt der Versicherungsnehmer über den Verbleib 
entwendeter Sachen Kenntnis, so hat er dies dem 
Versicherer unverzüglich zu melden und bei der Wie-
derbeschaffung der Sachen behilflich zu sein. 

3.2 Werden die Sachen nach Zahlung der Entschädigung 
herbeigeschafft, so hat der Versicherungsnehmer die 
erhaltene Entschädigung, abzüglich der Vergütung für 
einen allfälligen Minderwert, zurückzugeben oder die 
Sachen dem Versicherer zu übereignen. 

4. Sachverständigenverfahren: 

 In einem Sachverständigenverfahren gemäß Artikel 9 
ABS muss die Feststellung der beiden Sachverständi-
gen den Ersatzwert der vom Schaden betroffenen Sa-
chen und den Wert der Reste enthalten. Auf Verlangen 
eines Vertragspartners muss auch eine Feststellung 
des Ersatzwertes der versicherten, vom Schaden nicht 
betroffenen, Sachen erfolgen. 

5. Fälligkeit festgestellter Entschädigungen: 

Es gelten die Bestimmungen des Artikel 11 (1) ABS . 

Der Versicherungsnehmer erwirbt den Anspruch auf 
Zahlung des die Zeitwertentschädigung überstei-
genden Teiles der Entschädigung nur insoweit, als die 
Verwendung der Entschädigung zur Wiederbeschaf-
fung oder Wiederherstellung von Gegenständen des 
Wohnungsinhaltes innerhalb eines Jahres nach dem 
Schadenfall sichergestellt ist. 

 
 

Artikel 7 
Wann wird die Entschädigung gekürzt? 

1. Die Versicherung darf nicht zu einer Bereicherung 
führen. Der Versicherer hat nicht mehr als die bedin-
gungsgemäße Ersatzleistung zu erbringen. 

2. Im Falle der Doppelversicherung gelten die §§ 59 und 
60 VersVG. 

3. Antiquitäten (ausgenommen antike Möbel), Kunstge-
genstände, Pelze und echte Teppiche gelten bis ma-
ximal EUR 85.000,00 mitversichert 

4. Stellt sich im Schadenfall heraus, dass die Wohnnutz-
fläche größer ist als die der Prämienberechnung 
zugrunde liegende Fläche, dann wird nur der Teil des 
Schadens ersetzt, der sich zum Gesamtschaden so 
verhält wie die der Prämienberechnung zugrunde lie-
gende Fläche zur Nutzfläche der Wohnung. Diese Be-
stimmung findet keine Anwendung, sofern die Abwei-
chung nicht mehr als 10 % beträgt. 

5. Die Bestimmungen betreffend Unterversicherung Art. 8 
ABS finden keine Anwendung. Darüber hinaus entfällt 
Art. 7 ABS. 

 
 
 

II. Haftpflichtversicherung 
 
 

Artikel 8 
Was gilt als Versicherungsfall? 

1. Versicherungsfall ist ein Schadenereignis, das dem 
privaten Risikobereich entspringt und aus welchem 

dem Versicherungsnehmer Schadenersatzver-
pflichtungen erwachsen oder erwachsen könnten. 

2. Mehrere auf derselben Ursache beruhende Scha-
denereignisse gelten als ein Versicherungsfall. Fer-
ner gelten als ein Versicherungsfall Schadenereig-
nisse, die auf gleichartigen Ursachen beruhen, wenn 
zwischen diesen Ursachen ein rechtlicher, wirtschaft-
licher oder technischer Zusammenhang besteht. 

 
 

Artikel 9 
Was ist Gegenstand der Versicherung? 

Im Versicherungsfall übernimmt der Versicherer 

1. die Erfüllung von Schadenersatzverpflichtungen, die 
dem Versicherungsnehmer wegen eines Personen-
schadens, eines Sachschadens oder eines Vermö-
gensschadens, der auf einen versicherten Personen- 
oder Sachschaden zurückzuführen ist, aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts erwachsen (in der Folge kurz "Schadener-
satzverpflichtungen" genannt); 

2. die Kosten der Feststellung und der Abwehr einer 
von einem Dritten behaupteten Schadenersatz-
verpflichtung im Rahmen des Artikel 14, Punkt 6. 

3. Personenschäden sind die Tötung, Körperverletzung 
oder Gesundheitsschädigung von Menschen; Sach-
schäden sind die Beschädigung oder die Vernichtung 
- nicht jedoch Verlust oder Abhanden-kommen - von 
körperlichen Sachen. 

 
 

Artikel 10 
Welche Gefahren sind versichert? 

Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenersatz-
verpflichtungen des Versicherungsnehmers als Pri-
vatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens 
mit Ausnahme der Gefahr einer betrieblichen, beruf-
lichen oder gewerbsmäßigen Tätigkeit, insbesondere 

1. als Wohnungsinhaber (nicht aber als Haus- und/oder 
Grundbesitzer) und als Arbeitgeber von Hausperso-
nal; 

2. aus der Fremdenbeherbergung, sofern keine behörd-
liche Gewerbeberechtigung erforderlich ist. Die Ver-
sicherung erstreckt sich auch auf die Haftung des 
Versicherungsnehmers als Verwahrer aus der Be-
schädigung von eingebrachten Sachen der zur Be-
herbergung aufgenommenen Gäste (ausgenommen 
Kraft- und Wasserfahrzeuge) sowie auf Schadener-
satzverpflichtungen aus reinen Vermögensschäden 
bis maximal EUR 3.700,00; (reine Vermögensschä-
den sind Schäden, die weder auf einen Personen- 
noch Sachschaden zurückzuführen sind.) 

3. aus der Innehabung und dem Betrieb einer Rund-
funk- und Fernsehempfangsanlage; 

4. aus der Haltung und Verwendung von Fahrrädern; 

5. aus der nicht berufsmäßigen Sportausübung, ausge-
nommen die Jagd; 

6. aus dem erlaubten Besitz von Hieb-, Stich- und 
Schusswaffen und aus deren Verwendung als Sport-
gerät und für Zwecke der Selbstverteidigung; 

7. aus der Haltung von Kleintieren, ausgenommen 
Hunde. Die Versicherung erstreckt sich auch auf die 
Schadenersatzverpflichtung des jeweiligen Verwah-
rers, Betreuers oder Verfügungsberechtigten; 

8. aus der gelegentlichen Verwendung, nicht jedoch der 
Haltung von Elektro- und Segelbooten; 

9. aus der Haltung und Verwendung von sonstigen 
nicht motorisch angetriebenen Wasserfahrzeugen 
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sowie von Schiffsmodellen. Personen, die mit Willen 
des Halters bei der Verwendung tätig sind oder mit 
seinem Willen mit dem Wasserfahrzeug befördert wer-
den, gelten mitversichert; 

10. aus der Haltung und Verwendung von nicht motorisch 
angetriebenen Flugmodellen bis zu einem Fluggewicht 
von 5 kg; 

11. aus der Gefahr der Verunreinigung von Erdreich und 
Gewässern bis maximal EUR 75.000,00 ausgenom-
men Lagerung und Verwendung von Mineralölproduk-
ten, insbesondere Heizöl. 

 
 

Artikel 11 
Welche Personen sind mitversichert? 

Die Versicherung erstreckt sich auch auf gleichartige Scha-
denersatzverpflichtungen 

1. des mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Ge-
meinschaft lebenden Ehegatten oder Lebensgefähr-
ten; 

2. der minderjährigen Kinder (auch Enkel-, Adoptiv-, 
Pflege- und Stiefkinder) des Versicherungsnehmers, 
seines mitversicherten Ehegatten oder Lebensgefähr-
ten; diese Kinder bleiben darüber hinaus bis zur 
Vollendung des 19. Lebensjahres mitversichert, sofern 
und solange sie über keinen eigenen Haushalt verfü-
gen. Darüber hinaus bleiben diese bis zur Vollendung 
des 25. Lebensjahres mitversichert, sofern und solan-
ge sie über keinen eigenen Haushalt und kein eigenes 
regelmäßiges Einkommen verfügen; 

3. von Personen, die für den Versicherungsnehmer aus 
einem Arbeitsvertrag oder gefälligkeitshalber häusliche 
Arbeiten verrichten, in dieser Eigenschaft. Ausge-
schlossen sind Personenschäden, bei welchen es sich 
um Arbeitsunfälle im Sinne der Sozialversicherungs-
gesetze unter Arbeitnehmern des Versicherungsneh-
mers handelt. 

 
 

Artikel 12 
Wo gilt die Versicherung? 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Schadenereignis-
se, die in Europa im geografischen Sinn oder einem außereu-
ropäischen Mittelmeer-Anliegerstaat eingetreten sind. 
 
 

Artikel 13 
Für welchen Zeitraum gilt die Versicherung? 

1. Die Versicherung erstreckt sich auf Schadenereignis-
se, die während der Wirksamkeit des Versicherungs-
schutzes eingetreten sind. 

2. Schadenereignisse, die zwar während der Wirksamkeit 
des Versicherungsschutzes eingetreten sind, deren 
Ursache jedoch in die Zeit vor Abschluss des Versi-
cherungsvertrages fällt, sind nur gedeckt, wenn dem 
Versicherungsnehmer oder dem Versicherten bis zum 
Abschluss des Versicherungsvertrages von der Ursa-
che, die zu dem Schadenereignis geführt hat, nichts 
bekannt war. 

3. Bei einem Personenschaden durch allmähliche Einwir-
kung gilt im Zweifel der Versicherungsfall mit der ers-
ten Feststellung der Gesundheitsschädigung durch ei-
nen Arzt als eingetreten. 

 
 

Artikel 14 
Welche Leistungen erbringt der Versicherer? 

1. Der Versicherer leistet für Personenschäden, Sach-
schäden und Vermögensschäden, die auf einen Per-
sonen- oder Sachschaden zurückzuführen sind, zu-

sammen bis zu einer Pauschalversicherungssumme 
von EUR 365.000,00 je Versicherungsfall. 

2. Die Versicherungssumme stellt die Höchstleistung 
des Versicherers dar, und zwar auch dann, wenn 
sich der Versicherungsschutz auf mehrere schaden-
ersatz-pflichtige Personen erstreckt oder mehrere 
Haushaltversicherungen für denselben Haushalt bei 
einem oder mehreren Versicherern abgeschlossen 
sind. 

3. Der Versicherer leistet für die innerhalb eines Versi-
cherungsjahres eingetretenen Versicherungsfälle 
höchstens das Dreifache der jeweils maßgebenden 
Versicherungssumme. 

4. An einer Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die 
der Versicherungsnehmer kraft Gesetzes oder ge-
richtlicher Anordnung zur Deckung einer Schadener-
satzverpflichtung vorzunehmen hat, beteiligt sich der 
Versicherer in demselben Umfang wie an der Ersatz-
leistung. 

5. Hat der Versicherungsnehmer Rentenzahlungen zu 
leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus demselben Versicherungs-
fall noch verbleibenden Restbetrag der Versiche-
rungs-summe, so wird die zu leistende Rente nur im 
Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente erstattet. 
Der Kapitalwert der Rente wird zu diesem Zweck 
aufgrund der österreichischen Sterbetafel MÖ 
1980/82 und eines Zinsfußes von jährlich 3 % ermit-
telt (siehe Rententafel). 

6. Rettungskosten; Kosten: 

Die Versicherung umfasst den Ersatz von Rettungs-
kosten. 

Die Versicherung umfasst ferner die den Umständen 
nach gebotenen gerichtlichen und außergerichtlichen 
Kosten der Feststellung und Abwehr einer von einem 
Dritten behaupteten Schadenersatzpflicht, und zwar 
auch dann, wenn sich der Anspruch als unberechtigt 
erweist. 

Die Versicherung umfasst weiters die Kosten der ü-
ber Weisung des Versicherers geführten Verteidi-
gung in einem Straf- oder Disziplinarverfahren. 

Diese Kosten werden auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 

6. Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines 
Schadenersatzanspruches durch Anerkenntnis, Be-
friedigung oder Vergleich am Widerstand des Versi-
cherungsnehmers scheitert und der Versicherer mit-
tels eingeschriebenen Briefes die Erklärung abgibt, 
seinen vertragsmäßigen Anteil an Entschädigung und 
Kosten zur Befriedigung des Geschädigten zur Ver-
fügung zu halten, hat der Versicherer für den von der 
erwähnten Erklärung an entstehenden Mehraufwand 
an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht aufzukom-
men. 

 
 

Artikel 15 
Für welche Schadenersatzverpflichtungen wird keine 

Leistung erbracht? 

1. Ansprüche, soweit sie aufgrund eines Vertrages oder 
einer besonderen Zusage über den Umfang der ge-
setzlichen Schadenersatzpflicht hinausgehen; 

2. Schadenersatzverpflichtungen der Personen, die den 
Schaden, für den sie von einem Dritten verantwort-
lich gemacht werden, rechtswidrig und vorsätzlich 
herbeigeführt haben. Dem Vorsatz wird gleichgehal-
ten eine Handlung oder Unterlassung, bei welcher 
der Schadeneintritt mit Wahrscheinlichkeit erwartet 
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werden musste, jedoch in Kauf genommen wurde (z.B. 
im Hinblick auf die Wahl einer kosten- oder zeitspa-
renden Arbeitsweise); 

3. Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die in 
unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang mit 
Auswirkungen der Atomenergie stehen; 

4. Schadenersatzverpflichtungen aus Schäden, die der 
Versicherungsnehmer oder die für ihn handelnden 
Personen verursachen durch Haltung oder Verwen-
dung von 

4.1. Luftfahrzeugen, 

4.2. Luftfahrtgeräten (ausgenommen Flugmodelle gemäß 
Artikel 10, Punkt 10), 

4.3. Kraftfahrzeugen oder Anhängern, die ein behördliches 
Kennzeichen tragen müssen oder tatsächlich tragen. 

 Die Begriffe Luftfahrzeug und Luftfahrtgerät sind im 
Sinne des Luftfahrtgesetzes (BGBl. Nr. 253/1957), die 
Begriffe Kraftfahrzeug, Anhänger und behördliche 
Kennzeichen im Sinne des Kraftfahrgesetzes (BGBl. 
Nr. 267/1967), beide in der jeweils geltenden Fassung 
auszulegen. 

5. Schäden die zugefügt werden 

5.1. dem Versicherungsnehmer selbst, 

5.2. Angehörigen des Versicherungsnehmers (als Angehö-
rige gelten der Ehegatte, Verwandte in gerader auf-
steigender und absteigender Linie, Schwieger-, Adop-
tiv- und Stiefeltern, im gemeinsamen Haushalt lebende 
Geschwister; außereheliche Gemeinschaft ist in ihrer 
Auswirkung der ehelichen gleichgestellt). 

6. Schadenersatzverpflichtungen wegen Schäden an 

6.1. Sachen, die der Versicherungsnehmer oder die für ihn 
handelnden Personen entliehen, gemietet, geleast, 
gepachtet oder in Verwahrung genommen haben, sei 
es auch im Zuge der Verwahrung als Nebenverpflich-
tung (ausgenommen Sachen der Logiergäste gemäß 
Artikel 10, Punkt 2); 

6.2. beweglichen Sachen, die bei oder infolge ihrer Benüt-
zung, Beförderung, Bearbeitung oder einer sonstigen 
Tätigkeit an oder mit ihnen entstehen; 

6.3. jenen Teilen von unbeweglichen Sachen, die unmittel-
bar Gegenstand der Bearbeitung, Benützung oder ei-
ner sonstigen Tätigkeit sind. 

7. Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schadener-
satzverpflichtungen wegen Schäden an Sachen durch 
allmähliche Emission oder allmähliche Einwirkung von 
Temperatur, Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten, Feuch-
tigkeit oder nichtatmosphärischen Niederschlägen (wie 
Rauch, Ruß, Staub usw.). 

 
 

Artikel 16 
Was muss der Versicherungsnehmer im Versicherungsfall 

tun? 

1. Der Versicherungsnehmer hat alles ihm Zumutbare zu 
tun, um Ursachen, Hergang und Folgen des Versiche-
rungsfalles aufzuklären und den entstandenen Scha-
den gering zu halten. 

2. Er hat den Versicherer umfassend und unverzüglich, 
spätestens innerhalb einer Woche ab Kenntnis, zu in-
formieren, und zwar schriftlich, falls erforderlich auch 
fernmündlich oder fernschriftlich. 

Insbesondere sind anzuzeigen: 

2.1 der Versicherungsfall; 

2.2 die Geltendmachung einer Schadenersatzforderung; 

2.3 die Zustellung einer Strafverfügung sowie die Einlei-
tung eines Straf-, Verwaltungsstraf- oder Disziplinar-
verfahrens gegen den Versicherungsnehmer oder 
den Versicherten; 

2.4 alle Maßnahmen Dritter zur gerichtlichen Durchset-
zung von Schadenersatzforderungen. 

3. Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer bei 
der Feststellung und Erledigung oder Abwehr des 
Schadens zu unterstützen. 

3.1 Der Versicherungsnehmer hat den vom Versicherer 
bestellten Anwalt (Verteidiger, Rechtsbeistand) zu 
bevollmächtigen, ihm alle von ihm benötigten Infor-
mationen zu geben und ihm die Prozessführung zu 
überlassen. 

3.2 Ist dem Versicherungsnehmer die rechtzeitige Einho-
lung der Weisungen des Versicherers nicht möglich, 
so hat der Versicherungsnehmer aus eigenem inner-
halb der vorgeschriebenen Frist alle gebotenen Pro-
zesshandlungen (auch Einspruch gegen eine Straf-
verfügung) vorzunehmen. 

3.3 Der Versicherungsnehmer ist nicht berechtigt, ohne 
vorherige Zustimmung des Versicherers einen Scha-
denersatzanspruch ganz oder zum Teil anzuerken-
nen oder zu vergleichen. 

4. Eine Verletzung der Obliegenheiten kann zur teilwei-
sen oder gänzlichen Leistungsfreiheit des Versiche-
rers gemäß § 6 Punkt 3 VersVG führen. 

 Für die Erfüllung der Pflichten sind auch die mitversi-
cherten Personen verantwortlich. 

5. Der Versicherungsanspruch darf vor seiner endgülti-
gen Feststellung ohne ausdrückliche Zustimmung 
des Versicherers weder abgetreten noch verpfändet 
werden. 

6. Der Versicherer ist bevollmächtigt, im Rahmen seiner 
Verpflichtung zur Leistung alle ihm zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versiche-
rungsnehmers abzugeben. 

 
 
 

III. Gemeinsame Bestimmungen 
 
 

Artikel 17 
Was ist die Prämienberechnungsgrundlage? 

Die Prämienberechnungsgrundlage ist die Quadratmeter-
anzahl der Nutzfläche der Wohnung. Als Nutzfläche gilt die 
gesamte Bodenfläche einer Wohnung abzüglich Wandstärke 
und der im Verlauf der Wände befindlichen Durchbrechungen 
(Ausnehmungen). Keller- und Dachbodenräume, soweit sie 
ihrer Ausstattung nach nicht für Wohnzwecke geeignet sind, 
Treppen, offene Balkone, Terrassen sowie für landwirtschaft-
liche oder gewerbliche Zwecke spezifisch ausgestattete 
Räume innerhalb der Wohnung werden bei der Berechnung 
der Nutzfläche nicht berücksichtigt. Hobbyräume sind der 
Nutzfläche zuzurechnen. 
 
 

Artikel 18 
Wie erfolgt die Prämienanpassung? 

Die Prämie erhöht oder vermindert sich jährlich bei Hauptfäl-
ligkeit der Prämie um den Prozentsatz, der den Veränderun-
gen gemäß dem Gesamtindex der Verbraucherpreise bzw. 
bei dessen Entfall (Auflassung) dem entsprechenden Nach-
folgeindex entspricht. Für die Prämienberechnung wird die 
Indexzahl herangezogen, die jeweils drei Monate vor Haupt-
fälligkeit Gültigkeit hatte. Die prozentuelle Erhöhung oder 
Verminderung wird in der Prämienvorschreibung ausgewie-
sen. Der Ausgangsindex ist in der Polizze angeführt. 
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Artikel 19 

Rechtsverhältnis nach dem Schadenfall 

Abweichend von Art. 12 ABS gilt vereinbart: 

1. Nach Eintritt des Schadenfalles kann der Versiche-
rungsnehmer kündigen, wenn der Versicherer die An-
erkennung eines begründeten Entschädigungs-
anspruches ganz oder teilweise verweigert oder verzö-
gert hat. Die Kündigung kann nur innerhalb eines Mo-
nates nach Ablehnung der Versicherungsleistung, im 
Falle eines Rechtsstreites über diese auch innerhalb 
eines Monates nach Rechtskraft des Urteiles erfolgen; 
im Falle der Verzögerung der Anerkennung muss die 
Kündigung innerhalb eines Monates nach Fälligkeit der 
Versicherungsleistung ausgesprochen werden. Die 
Kündigung darf nicht für einen späteren Zeitpunkt als 
für den Schluss der laufenden Versicherungsperiode 
erfolgen. Hat der Versicherungsnehmer bei Verzöge-
rung der Anerkennung des begründeten Versiche-
rungs-anspruches nicht innerhalb eines Monates nach 

Fälligkeit der Versicherungsleistung gekündigt und 
erfolgt nachher eine Ablehnung der Versicherungs-
leistung durch den Versicherer, kann der Versiche-
rungsnehmer noch innerhalb eines Monates nach 
dieser Ablehnung kündigen. 

2. Nach Eintritt des Schadenfalles kann der Versicherer 
kündigen, wenn er Entschädigung geleistet oder die 
Verpflichtung zur Leistung mindestens dem Grunde 
nach anerkannt hat oder der Versicherungsnehmer 
einen Entschädigungsanspruch arglistig erhoben hat. 
Die Kündigung muss innerhalb eines Monates nach 
Leistung der Entschädigung oder Anerkennung der 
Verpflichtung zur Leistung dem Grunde nach oder 
Ablehnung des arglistig erhobenen Entschädigungs-
anspruches erfolgen. Bei Kündigung nach Leistung 
der Entschädigung oder Anerkennung der Verpflich-
tung zur Leistung dem Grunde nach ist eine Kündi-
gungsfrist von mindestens einem Monat einzuhalten; 
die Kündigung wegen arglistiger Erhebung eines 
Entschädigungsanspruches kann mit sofortiger Wir-
kung erfolgen. 

 
 
 
 

Rententafel 

auf Grund der österreichischen allgemeinen Sterbetafel OEM 1980/82 und eines Zinsfußes von jährlich 3 % (Art. 14, Pkt. 5)  
Jahresbetrag der monatlich im voraus zahlbaren lebenslangen*) Rente für einen  

Kapitalsbetrag von EUR 72,67 
        

Alter*) Jahresrente  
in EUR Alter*) Jahresrente  

in EUR Alter*) Jahresrente  
in EUR Alter*) Jahresrente  

in EUR 
0 2,54       
1 2,51 21 2,86 41 3,68 61 6,06 
2 2,52 22 2,89 42 3,74 62 6,28 
3 2,54 23 2,91 43 3,81 63 6,52 
4 2,55 24 2,94 44 3,89 64 6,77 
5 2,56 25 2,96 45 3,97 65 7,05 
6 2,58 26 2,99 46 4,05 66 7,35 
7 2,59 27 3,02 47 4,14 67 7,67 
8 2,61 28 3,06 48 4,23 68 8,01 
9 2,62 29 3,09 49 4,32 69 8,38 
10 2,64 30 3,12 50 4,43 70 8,87 
11 2,66 31 3,16 51 4,53 71 9,21 
12 2,68 32 3,20 52 4,65 72 9,68 
13 2,69 33 3,24 53 4,77 73 10,18 
14 2,71 34 3,29 54 4,90 74 10,71 
15 2,73 35 3,34 55 5,03 75 11,29 
16 2,76 36 3,39 56 5,18 76 11,90 
17 2,78 37 3,44 57 5,33 77 12,55 
18 2,80 38 3,49 58 5,49 78 13,25 
19 2,82 39 3,55 59 5,67 79 14,00 
20 2,84 40 3,61 60 5,86 80 14,80 

*) Bei zeitlich begrenzten Renten ist die Höhe der auf einen Kapitalsbetrag von EUR 72,67 entfallenden Jahresrente aus denselben 
Rechnungsgrundlagen zu erstellen. 

**) Für die Berechnung der Rente ist das Alter des Rentners an seinem dem Beginne des Rentenbezuges nächstgelegenen Ge-
burtstage maßgebend. 
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